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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 24/0019 

20 - Amt für Finanzen Datum: 16.01.2024 

Bearb.:  Rapude, Jens Tel.:-330  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Hauptausschuss 29.01.2024 Entscheidung 
 
 

Teilstellenplan des Amtes 20- Amt für Finanzen;  
hier: Anforderung einer zusätzlichen Stelle zum Stellenplan 2024/2025 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss beschließt zum Grundstellenplan 2024/2025 eine zusätzliche Vollzeit-
stelle für das Amt für Finanzen, Fachbereich Finanzsteuerung, ausgewiesen nach E.-Gr. 13, 
um dauerhaft zur Unterstützung der städtischen Beteiligungen, z.T. zur Aufrechterhaltung 
steuerlicher Vorteile, den jeweiligen Einzelgeschäftsführerinnen und –geschäftsführern Un-
terstützung in Form einer 2. Geschäftsführung anbieten zu können. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Ausgangslage für die Anforderung ist die Abberufung der bisherigen 2. Geschäftsführerin der 
Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo), die die organisatorische Eingliederung als Vo-
raussetzung der umsatzsteuerlichen Organschaft begründete.  
 
Entfällt die Voraussetzung, ergeben sich zusätzliche finanzielle Auswirkungen für die Stadt 
Norderstedt. Dem kann nur entgegengewirkt werden, wenn weiterhin ein/e 2. Geschäftsfüh-
rer/in bei der MeNo eingesetzt ist, der/die als städtische/r Mitarbeiter/in im Rahmen sei-
ner/ihrer Weisungsgebundenheit gegenüber der Stadt Norderstedt nötigenfalls die städti-
schen Interessen in der Gesellschaft durchsetzen kann.  
 
Eine Ausweitung des Tätigkeitsfeldes auf andere Gesellschaften, auch ohne steuerliche 
Auswirkungen, soll auf der Stelle ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die Tätigkeit in der Geschäftsführung erfordert ggf. den spontanen Einsatz und Einsatz zu 
ungünstigen Zeiten, wobei der Umfang nur schwer abzuschätzen ist. Aus dem Grunde ist es 
auch nicht möglich, die Aufgabe als 2. Geschäftsführer/in einer vorhandenen Stelle zu über-
tragen, da die Aufgabenerledigung der darüber hinaus übertragenen Tätigkeiten nicht mehr 
sichergestellt werden kann. 
 
Die neu beantragte Stelle soll in ein Team integriert werden, welches sich mit den Tätigkeits-
feldern Beteiligungsverwaltung, Controlling und Berichtswesen auseinander zu setzen hat. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Stelle grundsätzlich nicht mit Aufgaben betraut wer-
den kann, die mit Terminvorgaben zu erledigen sind. Um einen Interessenkonflikt auszu-
schließen wird die neue Stelle nicht mit Aufgaben der Beteiligungsverwaltung beraut.  
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Sie wird als sinnvolle Ergänzung zu den anderen Stellen des Teams gesehen, bei denen 
auch die Verantwortung für die Zeitplanung liegt. 
Verwaltungsseitig ist für die neue Stelle eine Arbeitsplatzbeschreibung zu erstellen und der 
tarifrechtlichen Bewertung zur Eingruppierung zuzuführen, der Ausweis nach E.-Gr. 13 er-
folgt unter dem Vorbehalt der noch durchzuführenden Bewertung. 
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